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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das Gesamtgebiet der Stadt Erwitte

Genehmigung und In-Kraft-Treten des neu aufgestellten Flächennutzungsplanes der Stadt
Erwitte § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Art. 4 des ErbStRG vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018 ff.).

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Erwitte

Grenze der von der Genehmigung ausgenommenen Konzentrationszone für Abgra-
bungen

Die Stadt Erwitte hat gemäß § 2 Absatz 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des ErbStRG
vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018 ff.), den Flächennutzungsplan neu aufgestellt.

Der Rat der Stadt Erwitte hat am 11.11.2008 den neu aufgestellten Flächennutzungsplan
und die dazugehörige Begründung mit Umweltbericht beschlossen.

Mit Verfügung vom 20.02.2009 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Erwitte genehmigt (AZ.: 35.2.1-1.4-SO-2/09). Von der Ge-
nehmigung ausgenommen ist die Konzentrationszone für Abgrabungen östlich der Pöppel-
sche.

Der Flächennutzungsplan einschließlich der Begründung mit Umweltbericht und der zusam-
menfassenden Erklärung liegt bei der Stadtverwaltung Erwitte, Königshof, Am Markt 12, Auf-
gabenbereich Stadtplanung, Zimmer K28, während der Dienststunden für jeden zur Einsicht
aus. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Hinweise:

Gemäß § 215 Absatz 2 BauGB wird auf folgendes hingewiesen:

Eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah-
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rens- und Formvorschriften sowie nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Erwitte schriftlich geltend gemacht wor-
den sind.

Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den
Mangel des Abwägungsvorganges begründen soll, ist dabei darzulegen (§ 215 Absatz
1 BauGB).

Gemäß § 7 Absatz 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NW) in der zurzeit geltenden Fassung wird auf folgendes hingewiesen:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim Zustande-
kommen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes kann nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt;

b) die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekanntgemacht worden;

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:

Die Erteilung der Genehmigung des neu aufgestellten Flächennutzungsplanes der Stadt Er-
witte durch die Bezirksregierung Arnsberg, Ort und Zeit der Auslegung sowie die aufgrund
des BauGB oder der GO NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wirksam.
(Die Abgrenzung des Geltungsbereiches und der von der Genehmigung ausgenommenen
Konzentrationszone für Abgrabungen östlich der Pöppelsche ist vorstehendem Lageplan zu
entnehmen.)

Erwitte, 21.04.2009

Stadt Erwitte
Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Marbeck
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Die Beiträge können auf folgende Konten der Stadt Erwitte überwiesen werden:

Sparkasse Erwitte: 554 BLZ 416 518 15
Volksbank Erwitte: 708 000 700 BLZ 416 601 24
Postbank Dortmund: 208 746 1 BLZ 440 100 46

Die Abgabe der Ausschreibungsunterlagen erfolgt ab dem 30.04.2009 durch den Aufgaben-
bereich „Straßenbau/Verkehrsplanung“ der Stadt Erwitte.

Submission: Dienstag, 19.05.2009, um 10.00 Uhr
Rathaus der Stadt Erwitte, Zimmer 225
Am Markt 13, 59597 Erwitte

Es dürfen nur Bieter und ihre Bevollmächtigten anwesend sein. Die Bieter sind bis zum
17.06.2009 an ihre Angebote gebunden. Die Zahlungs- und weiteren Bedingungen sind in
den „Besonderen Vertragsbedingungen“ enthalten.

Vergabeprüfstelle gemäß § 31 VOB/A:
Kreis Soest, Abt. 1.5 „Recht“

Erwitte, den 22.04.2009
Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Marbeck
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